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Gesetz über die Zertifizierung von
Altersvorsorgeverträgen
(Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetz - AltZertG)

AltZertG

Ausfertigungsdatum: 26.06.2001

Vollzitat:

"Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1310,
1322), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 20. April 2007 (BGBl. I S.
554)"

 Stand: Zuletzt geändert durch Art. 23 G v. 20.4.2007 I 554 

Fußnote

 Textnachweis ab:  1. 8.2001 

Das G wurde als Artikel 7 G 860-6-19 v. 26.6.2001 I 1310 (AVmG) vom Bundestag mit
Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. und nach Maßgabe d. Art. 35 Abs. 5
dieses G mWv 1.8.2001 in Kraft getreten.

§ 1 Begriffsbestimmungen

(1) Ein Altersvorsorgevertrag im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn zwischen dem
Anbieter und einer natürlichen Person (Vertragspartner) eine Vereinbarung in deutscher
Sprache geschlossen wird,
1. (weggefallen)

 

2. die für den Vertragspartner eine lebenslange und unabhängig vom Geschlecht
berechnete Altersversorgung vorsieht, die nicht vor Vollendung des 60. Lebensjahres
oder einer vor Vollendung des 60. Lebensjahres beginnenden Leistung aus
einem gesetzlichen Alterssicherungssystem des Vertragspartners (Beginn der
Auszahlungsphase) gezahlt werden darf; Leistungen aus einer ergänzenden Absicherung
der verminderten Erwerbsfähigkeit oder Dienstunfähigkeit und einer zusätzlichen
Absicherung der Hinterbliebenen können vereinbart werden; Hinterbliebene in diesem
Sinne sind der Ehegatte und die Kinder, für die dem Vertragspartner zum Zeitpunkt
des Eintritts des Versorgungsfalles ein Anspruch auf Kindergeld oder ein Freibetrag
nach § 32 Abs. 6 des Einkommensteuergesetzes zugestanden hätte; der Anspruch auf
Waisenrente oder Waisengeld darf längstens für den Zeitraum bestehen, in dem der
Rentenberechtigte die Voraussetzungen für die Berücksichtigung als Kind im Sinne des
§ 32 des Einkommensteuergesetzes erfüllt;
 

3. in welcher der Anbieter zusagt, dass zu Beginn der Auszahlungsphase zumindest die
eingezahlten Altersvorsorgebeiträge für die Auszahlungsphase zur Verfügung stehen;
sofern Beitragsanteile zur Absicherung der verminderten Erwerbsfähigkeit oder
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Dienstunfähigkeit oder zur Hinterbliebenenabsicherung verwendet werden, sind bis zu
15 vom Hundert der Gesamtbeiträge in diesem Zusammenhang nicht zu berücksichtigen;
 

4. die monatliche Leistungen für den Vertragspartner in Form einer lebenslangen
Leibrente oder Ratenzahlungen im Rahmen eines Auszahlungsplans mit einer
anschließenden Teilkapitalverrentung ab dem 85. Lebensjahr vorsieht; die Leistungen
müssen während der gesamten Auszahlungsphase gleich bleiben oder steigen; Anbieter
und Vertragspartner können vereinbaren, dass bis zu zwölf Monatsleistungen in einer
Auszahlung zusammengefasst werden oder eine Kleinbetragsrente nach § 93 Abs. 3
des Einkommensteuergesetzes abgefunden wird; bis zu 30 vom Hundert des zu Beginn
der Auszahlungsphase zur Verfügung stehenden Kapitals kann an den Vertragspartner
außerhalb der monatlichen Leistungen ausgezahlt werden; die gesonderte Auszahlung
der in der Auszahlungsphase anfallenden Zinsen und Erträge ist zulässig;
 

5. bis 7.
(weggefallen)
 

8. die vorsieht, dass die in Ansatz gebrachten Abschluss- und Vertriebskosten über
einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren in gleichmäßigen Jahresbeträgen verteilt
werden, soweit sie nicht als Vomhundertsatz von den Altersvorsorgebeiträgen
abgezogen werden;
 

9. (weggefallen)
 

10. die dem Vertragspartner während der Ansparphase einen Anspruch gewährt,
a) den Vertrag ruhen zu lassen,

 

b) den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines
Kalendervierteljahres zu kündigen, um das gebildete Kapital auf einen anderen
auf seinen Namen lautenden Altersvorsorgevertrag desselben oder eines anderen
Anbieters übertragen zu lassen oder
 

c) mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres die
teilweise oder vollständige Auszahlung des gebildeten Kapitals für eine
Verwendung im Sinne des § 92a des Einkommensteuergesetzes zu verlangen und
 

 

11. (weggefallen)
 

Altersvorsorgeverträge können auch Verträge sein, die die Förderung selbst genutzten
Wohnungseigentums ermöglichen, sofern sie die Anforderungen des Satzes 1 gleichartig
erfüllen. Altersvorsorgeverträge können auch Verträge mit Anbietern im Sinne des
Absatzes 2 sein, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen worden sind, wenn
diese, im Bedarfsfall nach einer entsprechenden Änderung, die Voraussetzungen für eine
Zertifizierung im Sinne dieses Gesetzes erfüllen. Ein Altersvorsorgevertrag im Sinne
dieses Gesetzes kann zwischen dem Anbieter und dem Vertragspartner auch auf Grundlage
einer rahmenvertraglichen Vereinbarung mit einer Vereinigung geschlossen werden, wenn
der begünstigte Personenkreis die Voraussetzungen des § 10a des Einkommensteuergesetzes
erfüllt.

(2) Anbieter eines Altersvorsorgevertrags im Sinne dieses Gesetzes ist, wer die Zusage
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 abgibt. Zertifizierungsfähig kann die Zusage nur abgegeben
werden von
1. Lebensversicherungsunternehmen, soweit ihnen hierfür eine Erlaubnis nach dem

Versicherungsaufsichtsgesetz erteilt worden ist, Kreditinstituten, die eine
Erlaubnis zum Betreiben des Einlagengeschäftes im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
des Gesetzes über das Kreditwesen haben, und Kapitalanlagegesellschaften mit Sitz im
Inland oder
 

2. Lebensversicherungsunternehmen im Sinne der Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 über Lebensversicherungen (ABl. EG
Nr. L 345 S. 1) sowie Kreditinstituten im Sinne der Richtlinie 89/646/EWG des Rates
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vom 15. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute und zur Änderung
der Richtlinie 77/780/EWG (ABl. EG Nr. L 386 S. 1; Korrigendum ABl. EG Nr. L
15 S. 30) und 77/780/EWG des Rates vom 12. Dezember 1977 zur Koordinierung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit
der Kreditinstitute (ABl. EG Nr. L 322 S. 30), mit Sitz in einem anderen Staat
des Europäischen Wirtschaftsraums, soweit sie gemäß § 110a Abs. 2 und 2a des
Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 53b Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über
das Kreditwesen entsprechende Geschäfte im Inland betreiben dürfen, oder von
Verwaltungs- oder Investmentgesellschaften im Sinne der Richtlinie 85/611/EWG mit
Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder
 

3. inländischen Zweigstellen von Lebensversicherungsunternehmen oder Kreditinstituten,
die eine Erlaubnis zum Betreiben des Einlagengeschäftes im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz
2 Nr. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen haben, mit Sitz außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums, soweit die Zweigstellen die Voraussetzungen des § 105 Abs. 1
des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder des § 53, auch in Verbindung mit § 53c des
Gesetzes über das Kreditwesen, erfüllen.
 

Finanzdienstleistungsinstitute sowie Kreditinstitute mit Sitz im Inland, die keine
Erlaubnis zum Betreiben des Einlagengeschäftes im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des
Gesetzes über das Kreditwesen haben, und Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne
der Richtlinie 93/22/EWG des Rates vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleistungen
(ABl. EG Nr. L 141 S. 27) mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen
Wirtschaftsraums können Anbieter sein, wenn sie
1. nach ihrem Erlaubnisumfang nicht unter die Ausnahmeregelungen nach § 2

Abs. 7 oder 8 des Gesetzes über das Kreditwesen fallen oder im Falle von
Wertpapierdienstleistungsunternehmen vergleichbaren Einschränkungen der
Solvenzaufsicht in dem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums unterliegen,
 

2. ein Anfangskapital im Sinne von § 10 Abs. 2a Satz 1 Nr. 1 bis 7 des Gesetzes über
das Kreditwesen (Anfangskapital) in Höhe von mindestens 730.000 Euro nachweisen und
 

3. nach den Bedingungen des Altersvorsorgevertrages die Gelder nur anlegen
a) bei Kreditinstituten im Sinne des Satzes 2 oder

 

b) in Anteilen an thesaurierenden Investmentfonds im Sinne von Absatz 1 Satz 1 Nr. 7.
 

 

(3) Die Zertifizierung eines Altersvorsorgevertrages nach diesem Gesetz ist die
Feststellung, dass die Vertragsbedingungen des Altersvorsorgevertrages des Anbieters
den Anforderungen der Absätze 1 und 2 entsprechen. Eine Zertifizierung im Sinne des
§ 4 Abs. 2 Satz 1 stellt ausschließlich die Übereinstimmung des Vertrages mit den
Anforderungen des Absatzes 1 fest.

(4) Zertifizierungsstelle ist die in § 2 Abs. 1 bestimmte Behörde oder die nach § 3
Abs. 1 bestimmte sonstige Stelle.

§ 2 Zertifizierungsbehörde, Aufgaben

(1) Zertifizierungsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(Bundesanstalt).

(2) Die Zertifizierungsstelle entscheidet durch Verwaltungsakt über die Zertifizierung
sowie über die Rücknahme und den Widerruf der Zertifizierung.
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(3) Die Zertifizierungsstelle prüft nicht, ob ein Altersvorsorgevertrag wirtschaftlich
tragfähig und die Zusage des Anbieters erfüllbar ist und ob die Vertragsbedingungen
zivilrechtlich wirksam sind.

(4) Die Zertifizierungsbehörde nimmt die ihr nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben
nur im öffentlichen Interesse wahr.

§ 3 Beleihung von privaten Zertifizierungsstellen

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung,
die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Aufgaben und Befugnisse der
Zertifizierungsbehörde einer oder mehreren juristischen Personen des Privatrechts,
die von Spitzenverbänden der Kreditinstitute oder Versicherungsunternehmen oder
anderen geeigneten unabhängigen Einrichtungen errichtet werden, ganz oder teilweise
zu übertragen. Diese haben die Aufgaben der Zertifizierungsbehörde ohne Ansehen des
Antragstellers zu übernehmen und die notwendige Gewähr für die Erfüllung der Aufgaben
nach diesem Gesetz zu bieten. Eine juristische Person bietet die notwendige Gewähr,
wenn
1. die Personen, die nach Gesetz oder Satzung die Geschäftsführung und Vertretung der

juristischen Person ausüben, zuverlässig und fachlich geeignet sind,
 

2. sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Ausstattung und Organisation und ein
Anfangskapital im Gegenwert von mindesten 1 Million Euro hat.
 

Durch die Rechtsverordnung nach Satz 1 kann sich das Bundesministerium der Finanzen die
Genehmigung der Satzung und von Satzungsänderungen der juristischen Person vorbehalten.

(2) Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 Satz 1 unterliegen der Rechts- und
Fachaufsicht der Bundesanstalt.

§ 4 Antrag, Ergänzungsanforderungen, Ergänzungsanzeigen, Ausschlussfristen

(1) Die Zertifizierung erfolgt auf Antrag des Anbieters. Mit dem Antrag sind
vorzulegen:
1. Unterlagen, die belegen, dass der Vertrag die in § 1 Abs. 1 genannten

Voraussetzungen erfüllt;
 

2. eine Bescheinigung der zuständigen Aufsichtsbehörde über den Umfang der Erlaubnis
und bei Unternehmen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 3 zusätzlich über den Umfang der
Aufsicht und die Höhe des Anfangskapitals (§ 1 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 und 2).
 

(2) Auf Antrag eines Spitzenverbandes der in § 1 Abs. 2 genannten Anbieter kann die
Zertifizierung eines ausschließlich als Muster verwendbaren Vertrages erfolgen. Mit dem
Antrag sind die Unterlagen vorzulegen, die belegen, dass der Mustervertrag die in § 1
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Ein Spitzenverband der in § 1 Abs. 2 genannten Anbieter kann als Bevollmächtigter
seiner Mitgliedsunternehmen für diese die Anträge nach Absatz 1 stellen. Von der
Vorlage der Unterlagen nach
1. Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 kann abgesehen werden, wenn es sich bei dem Vertrag um einen

bereits zertifizierten Mustervertrag nach Absatz 2 handelt;
 

2. Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 kann abgesehen werden, wenn der Spitzenverband schriftlich
versichert, dass ihm für sein Mitgliedsunternehmen die dort genannte Bescheinigung
vorliegt.
 



Ein Service der juris GmbH - www.juris.de -

- 5 -

Der Bevollmächtigte hat auf Verlangen der Zertifizierungsbehörde seine Vollmacht
schriftlich nachzuweisen sowie die Unterlagen nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2
vorzulegen.

(4) Die Gebühr nach § 12 ist bei Stellung des Antrags zu entrichten.

(5) Fehlende Angaben oder Unterlagen fordert die Zertifizierungsstelle innerhalb
von drei Monaten als Ergänzungsanzeige an (Ergänzungsanforderung). Innerhalb von
drei Monaten nach Zugang der Ergänzungsanforderung ist die Ergänzungsanzeige der
Zertifizierungsstelle zu erstatten; andernfalls lehnt die Zertifizierungsstelle den
Zertifizierungsantrag ab. Die Frist nach Satz 2 ist eine Ausschlussfrist.

§ 5 Zertifizierung

Die Zertifizierungsstelle erteilt die Zertifizierung mit Wirkung zum ersten Werktag des
übernächsten Kalendermonats, wenn ihr die nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben
und Unterlagen vorliegen und die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 und 2 erfüllt sind,
frühestens jedoch zum 1. Januar 2002.

§ 6 Rechtsverordnung

Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen über das
Zertifizierungsverfahren und die Informationspflichten gemäß § 7 Abs. 4 treffen. Das
Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung, die nicht
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, auf die Bundesanstalt übertragen.

§ 7 Informationspflicht des Anbieters

(1) Der Anbieter informiert den Vertragspartner schriftlich vor Vertragsabschluss, im
Falle eines Versicherungsvertrages vor Antragstellung, über
1. die Höhe und zeitliche Verteilung der vom Vertragspartner zu tragenden Abschluss-

und Vertriebskosten,
 

2. die Kosten für die Verwaltung des gebildeten Kapitals,
 

3. die Kosten, die dem Vertragspartner im Falle eines Wechsels in ein anderes
begünstigtes Anlageprodukt oder zu einem anderen Anbieter unter Mitnahme des
gebildeten Kapitals entstehen,
 

4. das Guthaben, das dem Vertragspartner bei Zahlung gleich bleibender Beiträge am
jeweiligen Jahresende über einen Zeitraum von zehn Jahren maximal bis zum Beginn
der Auszahlungsphase vor und nach Abzug der Wechselkosten zur Übertragung auf ein
anderes Anlageprodukt oder einen anderen Anbieter zustünde, und die Summe der bis
dahin insgesamt gezahlten gleich bleibenden Beiträge, wobei sich das gebildete
Guthaben und die zu zahlenden Beiträge jeweils um einen Satz von 2, 4 oder 6 vom
Hundert jährlich verzinsen. Sind für einen Teil oder die gesamte Ansparphase bereits
unterschiedliche Beiträge oder eine bestimmte Verzinsung vertraglich vereinbart,
sind diese anstelle der zuvor genannten Beträge zur Berechnung heranzuziehen,
 

5. die Anlagemöglichkeiten und die Struktur des Anlagenportfolios sowie über das
Risikopotential und darüber, ob und wie ethische, soziale und ökologische Belange
bei der Verwendung der eingezahlten Beiträge berücksichtigt werden, und
 

6. die Einwilligung nach § 10a Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz des
Einkommensteuergesetzes als Voraussetzung der Förderberechtigung für den dort
genannten Personenkreis.
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Wird ein beim Anbieter bestehender Vertrag auf einen Altersvorsorgevertrag im Sinne
dieses Gesetzes umgestellt, so treten an die Stelle der Abschluss- und Vertriebskosten
die aus Anlass der Vertragsumstellung entstehenden Kosten.

(2) In der Information nach Absatz 1 hat der Anbieter die Zertifizierungsstelle mit
ihrer Postanschrift, die Zertifizierungsnummer, das Datum, zu dem die Zertifizierung
wirksam geworden ist, und einen deutlich hervorgehobenen Hinweis folgenden Wortlauts
aufzunehmen:
"Der Altersvorsorgevertrag ist zertifiziert worden und damit im Rahmen des § 10a des
Einkommensteuergesetzes steuerlich förderungsfähig. Bei der Zertifizierung ist nicht
geprüft worden, ob der Altersvorsorgevertrag wirtschaftlich tragfähig, die Zusage des
Anbieters erfüllbar ist und die Vertragsbedingungen zivilrechtlich wirksam sind."

(3) Erfüllt der Anbieter die ihm gemäß den Absätzen 1 und 2 obliegenden Verpflichtungen
nicht, kann der Vertragspartner binnen eines Monats nach Zahlung des ersten Beitrages
vom Vertrag zurücktreten.

(4) Der Anbieter ist verpflichtet, den Vertragspartner jährlich schriftlich über die
Verwendung der eingezahlten Altersvorsorgebeiträge, das bisher gebildete Kapital,
die einbehaltenen anteiligen Abschluss- und Vertriebskosten, die Kosten für die
Verwaltung des gebildeten Kapitals, die erwirtschafteten Erträge sowie bei Umwandlung
eines bestehenden Vertrags in einen Altersvorsorgevertrag die bis zum Zeitpunkt der
Umwandlung angesammelten Beiträge und Erträge zu informieren; im Rahmen der jährlichen
Berichterstattung muss der Anbieter auch darüber schriftlich informieren, ob und
wie ethische, soziale und ökologische Belange bei der Verwendung der eingezahlten
Altersvorsorgebeiträge berücksichtigt werden.

§ 8 Rücknahme, Widerruf und Verzicht

(1) Die Zertifizierungsbehörde kann den Antrag auf Zertifizierung ablehnen oder
die Zertifizierung gegenüber dem Anbieter widerrufen, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass der Anbieter die für die Beachtung der Vorschriften dieses Gesetzes
sowie des Abschnitts XI des Einkommensteuergesetzes erforderliche Zuverlässigkeit
nicht besitzt. Die Zertifizierungsbehörde hat die Zertifizierung gegenüber dem
Anbieter zu widerrufen, wenn der Anbieter die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 nicht
mehr erfüllt. Die Aufhebung der Zertifizierung nach den allgemeinen Bestimmungen des
Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt unberührt.

(2) Der Anbieter kann auf die Zertifizierung unbeschadet seiner vertraglichen
Verpflichtungen für die Zukunft durch schriftliche Erklärung gegenüber der
Zertifizierungsstelle verzichten.

(3) Der Anbieter ist verpflichtet, den Vertragspartner, mit dem er einen
Altersvorsorgevertrag abgeschlossen hat, über Rücknahme oder Widerruf der
Zertifizierung oder über den Verzicht auf die Zertifizierung unverzüglich zu
unterrichten.

(4) Die Zertifizierungsbehörde unterrichtet die obersten Finanzbehörden der Länder
und die zentrale Stelle im Sinne des § 81 des Einkommensteuergesetzes unverzüglich
über Rücknahme oder Widerruf der Zertifizierung oder über den Verzicht auf die
Zertifizierung. Dabei ist auch mitzuteilen, ab welchem Zeitpunkt Rücknahme, Widerruf
oder Verzicht wirksam sind. Im Fall einer Antragsablehnung oder eines Widerrufs nach
Absatz 1 Satz 1 ist die für den Anbieter zuständige Aufsichtsbehörde zu unterrichten.
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(5) Als Muster verwendbare zertifizierte Altersvorsorgeverträge, die nicht die in § 1
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 genannten Voraussetzungen erfüllen, sind mit Wirkung vom 1. Januar
2006 durch Bescheid der Zertifizierungsstelle zu widerrufen.

§ 9 Sofortige Vollziehung

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Widerruf oder die Rücknahme einer
Zertifizierung haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 10 Veröffentlichung

Die Zertifizierungsbehörde macht die Zertifizierung sowie den Widerruf, die Rücknahme
oder den Verzicht durch eine Veröffentlichung des Namens und der Anschrift des
Anbieters und dessen Zertifizierungsnummer im Bundesanzeiger bekannt. Das Gleiche gilt
sinngemäß für die Zertifizierung von Verträgen im Sinne des § 4 Abs. 2 Satz 1.

§ 11 Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz

(1) Die bei der Zertifizierungsbehörde beschäftigten oder von ihr beauftragen
Personen dürfen bei ihrer Tätigkeit erhaltene vertrauliche Informationen nicht
unbefugt offenbaren oder verwerten, auch wenn sie nicht mehr im Dienst sind oder
ihre Tätigkeit beendet ist (Schweigepflicht). Dies gilt auch für andere Personen, die
durch dienstliche Berichterstattung Kenntnis von den in Satz 1 bezeichneten Tatsachen
erhalten.

(2) Ein unbefugtes Offenbaren oder Verwerten im Sinne des Absatzes 1 liegt insbesondere
nicht vor, wenn Tatsachen weitergegeben werden an
1. kraft Gesetzes oder im öffentlichen Auftrag mit der Überwachung von

Versicherungsunternehmen, Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten oder
Investmentgesellschaften betraute Stellen sowie von diesen beauftragte Personen,
 

2. die Finanzbehörden oder
 

3. die Zertifizierungsbehörde oder
 

4. nach § 3 beliehene Stellen,
 

soweit diese Stellen die Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Für die
bei diesen Stellen beschäftigten Personen gilt die Verschwiegenheitspflicht nach Absatz
1 Satz 1 entsprechend.

(3) Personen, die bei den nach § 3 beliehenen Stellen beschäftigt oder für sie tätig
sind, sind nach dem Gesetz über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen
vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547) von der Bundesanstalt auf die gewissenhafte
Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten.

(4) Sofern personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, gelten die
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.

§ 12 Gebühren

Die Zertifizierungsstellen erheben für die Bearbeitung eines Antrags, einen
Altersvorsorgevertrag zu zertifizieren, Gebühren in Höhe von 5.000 Euro. Für Anbieter,
die ihrem Antrag nach § 4 Abs. 1 einen zertifizierten Vertrag eines Spitzenverbandes
zugrunde legen, beträgt die Gebühr 500 Euro, wenn der Vertrag des Anbieters bezüglich
der Anforderungen des § 1 Abs. 1 von dem zertifizierten Muster in Reihenfolge
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und Inhalt nicht abweicht und wenn der Anbieter bei seinem Antrag zusätzlich die
Zertifizierungsstelle mit ihrer Postanschrift, die Zertifizierungsnummer und das Datum,
zu dem die Zertifizierung wirksam geworden ist, mitteilt. Für Anträge nach § 4 Abs. 3
Satz 1 und 2 beträgt die Gebühr 250 Euro.

§ 13 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den vertraglichen Pflichten
nach § 7 Abs. 4 nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig
nachkommt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500 Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist die Zertifizierungsbehörde.

§ 14 Übergangsvorschrift

(1) Für vor dem 1. Januar 2002 abgeschlossene Verträge, die in Altersvorsorgeverträge
geändert werden sollen (§ 1 Abs. 1 Satz 3), gelten die Vorschriften dieses Gesetzes
entsprechend.

(2) Für Verträge, die nach § 5 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung
zertifiziert wurden und die alle die in Artikel 7 Nr. 1 des Gesetzes vom 5. Juli
2004 (BGBl. I S. 1427) enthaltenen Änderungen insgesamt bis zum 31. Dezember 2005
nachvollziehen, ist eine erneute Zertifizierung des Vertrags nicht erforderlich. Satz
1 gilt ohne zeitliche Beschränkung entsprechend, soweit der Anbieter unter Beibehaltung
der vertraglichen Ausgestaltung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 in der bis 31. Dezember
2004 geltenden Fassung mit seinen Bestandskunden die einvernehmliche Übernahme der
in Artikel 7 Nr. 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa bis cc und ee des Gesetzes vom 5.
Juli 2004 (BGBl. I S. 1427) enthaltenen Änderungen ganz oder teilweise vereinbart. Die
Änderung des Vertrags ist der Zertifizierungsstelle gegenüber schriftlich anzuzeigen.


